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Norm

AVG §13 Abs1;

AVG §13 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Ist der Umfang des von einer Partei gestellten Antrages unklar, dann ist die Behörde verp7ichtet, den Antragsteller zu

einer Präzisierung des nicht eindeutigen Umfanges seines Begehrens aufzufordern (HInweis E 23.11.1993, 91/04/0313).

Schlagworte

Pflichten bei Erteilung des Verbesserungsauftrages Erforschung des ParteiwillensIndividuelle Normen und

Parteienrechte Auslegung von Bescheiden und von Parteierklärungen VwRallg9/1
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